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weils das Wort »Bad Bellingen« gestrichen. Bei dem
Notariat Müllheim erhält die Spalte der dem Grund-
buchamt Müllheim zugeordneten Gemeinden fol-
gende Fassung: »Bad Bellingen, Müllheim«.

b) Für den Landgerichtsbezirk Karlsruhe werden bei
dem Notariat Philippsburg in Spalte 2 (Grundbuch-
amt) und Spalte 3 (zugeordnete Gemeinden) jeweils
die Worte »Oberhausen-Rheinhausen« gestrichen
und erhält die Spalte der dem Grundbuchamt Phi-
lippsburg zugeordneten Gemeinden folgende Fas-
sung: »Oberhausen-Rheinhausen, Philippsburg«.

2. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Zeile für die Gemeinde Attenweiler wer-
den in der Spalte für die Bezeichnung der Gemeinde
das Wort »Bad Bellingen« und in der Spalte für die
Bezeichnung des Notariatsbezirks die Worte »Müll-
heim« eingefügt.

b) Nach der Zeile für die Gemeinde Lonsee werden in
der Spalte für die Bezeichnung der Gemeinde das
Wort »Loßburg« und in der Spalte für die Bezeich-
nung des Notariatsbezirks das Wort »Freudenstadt«
eingefügt.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am 1. März 2010 in Kraft mit Aus-
nahme der Aufhebung des Grundbuchamts Oberhausen-
Rheinhausen, der Zuweisung dieses Grundbuchbezirks
an das Grundbuchamt Philippsburg sowie der Einrich-
tung einer Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde
Loßburg, die am 1. Mai 2010 in Kraft treten. 

stuttgart, den 4. Februar 2010 Prof. Dr. Goll

Allgemeine Ausführungsverordnung 
des Wirtschaftsministeriums zur
Landesbauordnung (LBOAVO)

Vom 5. Februar 2010
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Auf Grund von § 73 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 8 Nr. 2 der
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom
8. August 1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch
Artikel 1 Nr. 51 des Gesetzes vom 10. November 2009
(GBl. S. 615, 625), wird verordnet:

§ 1

Kinderspielplätze
(Zu § 9 Abs. 2 LBO)

(1) Kinderspielplätze müssen in geeigneter Lage und von
anderen Anlagen, von denen Gefahren oder erhebliche
Störungen ausgehen können, ausreichend entfernt oder
gegen sie abgeschirmt sein. Sie müssen für Kinder ge-
fahrlos zu erreichen sein.

(2) Die nutzbare Fläche der nach § 9 Abs. 2 LBO erfor-
derlichen Kinderspielplätze muss mindestens 3 m2 je
Wohnung, bei Wohnungen mit mehr als drei Aufenthalts-
räumen zusätzlich mindestens 2 m2 je weiteren Aufent-
haltsraum, insgesamt jedoch mindestens 30 m2 betragen.
Diese Spielplätze müssen für Kinder bis zu sechs Jahren
geeignet und entsprechend dem Spielbedürfnis dieser
Altersgruppe angelegt und ausgestattet sein. 

§ 2

Flächen für die Feuerwehr, Löschwasserversorgung
(Zu § 15 Abs. 1 und 3 bis 6 LBO)

(1) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungs-
geräte der Feuerwehr führt, dürfen nur errichtet werden,
wenn Zufahrt oder Zugang und geeignete Aufstellflä-
chen für die erforderlichen Rettungsgeräte vorgesehen
werden. Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hub-
rettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforder-
lichen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen. Bei
Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über Rettungs-
geräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken
wegen der Personenrettung bestehen.

(2) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für
die Feuerwehr ein Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen
Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude
über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. Die Zu- oder
Durchgänge müssen geradlinig und mindestens 1,25 m,
bei Türöffnungen und anderen geringfügigen Einengun-
gen mindestens 1 m breit sein. Die lichte Höhe muss
mindestens 2,2 m, bei Türöffnungen und anderen gering-
fügigen Einengungen mindestens 2 m betragen.



(3) Zu Gebäuden nach Absatz 1, bei denen die Oberkante
der zum Anleitern bestimmten Stellen mehr als 8 m über
Gelände liegt, ist anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine
Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Hiervon kann eine Aus-
nahme zugelassen werden, wenn keine Bedenken wegen
des Brandschutzes bestehen. Bei Gebäuden, die ganz oder
mit Teilen auf bisher unbebauten Grundstücken mehr als
50 m, auf bereits bebauten Grundstücken mehr als 80 m
von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind
Zu- oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebäu-
den gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen
herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehrein-
satzes erforderlich sind. Die Zu- oder Durchfahrten müs-
sen mindestens 3 m breit sein und eine lichte Höhe von
mindestens 3,5 m haben. Werden die Zu- oder Durchfahr-
ten auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch
Bauteile begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens
3,5 m betragen.

(4) Zu- und Durchgänge, Zu- und Durchfahrten, Auf-
stellflächen und Bewegungsflächen müssen für die ein-
zusetzenden Rettungsgeräte der Feuerwehr ausreichend
befestigt und tragfähig sein; sie sind als solche zu kenn-
zeichnen und ständig frei zu halten; die Kennzeichnung
von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche
aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf den Flächen nach
Satz 1 nicht abgestellt werden.

(5) Zur Brandbekämpfung muss eine ausreichende Was-
sermenge zur Verfügung stehen. § 3 Feuerwehrgesetz
(FwG) in der Fassung vom 10. Februar 1987, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 10. November 2009, bleibt
unberührt.

§ 3

Umwehrungen
(Zu § 16 Abs. 3 LBO)

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren
oder mit Brüstungen zu versehen:

1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt
sind und unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende
Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umweh-
rung dem Zweck der Flächen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in
Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt
sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen
herausragen,

3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,

4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern
oder Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie nicht sicher
abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in
Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie
weniger als 0,50 m aus diesen Decken oder Dächern
herausragen,

6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen
und Treppenöffnungen (Treppenaugen), soweit sie an
mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen,

7. Lichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrs-
flächen liegen, wenn sie nicht verkehrssicher abge-
deckt sind.

(2) In Verkehrsflächen liegende Lichtschächte und Be-
triebsschächte sind in Höhe der Verkehrsfläche verkehrs-
sicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende
Abdeckungen müssen gegen unbefugtes Abheben ge-
sichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen
und deren Brüstungen unter der notwendigen Umweh-
rungshöhe liegen, sind zu sichern.

(3) Nach Absatz 1 notwendige Umwehrungen und Fens-
terbrüstungen müssen mindestens 0,9 m hoch sein. Die
Höhe darf auf 0,8 m verringert werden, wenn die Tiefe
des oberen Abschlusses der Umwehrung mindestens 
0,2 m beträgt. Bei Fensterbrüstungen wird die Höhe von
Oberkante Fußboden bis Unterkante lichte Fensteröff-
nung gemessen.

(4) Der Abstand zwischen den Umwehrungen nach
Absatz 1 und den zu sichernden Flächen darf waagerecht
gemessen nicht mehr als 6 cm betragen.

(5) Öffnungen in Umwehrungen nach Absatz 1 dürfen
bei Flächen, auf denen in der Regel mit der Anwesenheit
von Kindern bis zu sechs Jahren gerechnet werden muss,

1. bei horizontaler Anordnung der Brüstungselemente
bis zu einer Höhe der Umwehrung von 0,6 m nicht
höher als 2 cm, darüber nicht höher als 12 cm sein,

2. bei vertikaler Anordnung der Brüstungselemente nicht
breiter als 12 cm sein,

3. bei unregelmäßigen Öffnungen das Überklettern nicht
erleichtern und in keiner Richtung größer als 12 cm
sein.

Der Abstand dieser Umwehrungen von der zu sichernden
Fläche darf senkrecht gemessen nicht mehr als 12 cm be-
tragen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Wohngebäuden
der Gebäudeklassen 1 und 2 und bei Wohnungen.

§ 4

Tragende Wände und Stützen
(Zu § 27 Abs. 1 LBO)

(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen müs-
sen

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhem-
mend

sein. Soweit die Feuerwehr nicht innerhalb der vorge-
sehenen Hilfsfrist über die erforderlichen Rettungsgeräte
verfügt und kein zweiter baulicher Rettungsweg vor-
handen ist, müssen bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4
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mit mehr als 10 m Höhe im Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 2
LBO die tragenden und aussteifenden Wände und Stüt-
zen feuerbeständig sein. Die Sätze 1 und 2 gelten

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch
Aufenthaltsräume möglich sind; § 6 Abs. 3 bleibt
unberührt,

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die
als notwendige Flure dienen.

(2) In Kellergeschossen müssen tragende und ausstei-
fende Wände und Stützen

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbe-
ständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhem-
mend

sein.

(3) Tragende oder aussteifende Bauteile, die feuerbestän-
dig sein müssen, sind aus brennbaren Baustoffen zu-
lässig, wenn der Feuerwiderstand dieser Bauteile dem
feuerbeständiger Bauteile entspricht und diese Bauteile
so hergestellt und eingebaut werden, dass Feuer und
Rauch nicht in andere Geschosse übertragen werden
können. Dies gilt nicht für Wände von notwendigen
Treppenräumen oder Schächten.

§ 5

Außenwände
(Zu § 27 Abs. 2 LBO)

(1) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile
tragender Außenwände müssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen; sie sind unterhalb der Hochhaus-
grenze aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn sie als
raumabschließende Bauteile feuerhemmend sind. Satz 1
gilt nicht für brennbare Fensterprofile und Fugendich-
tungen sowie brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren
geschlossenen Profilen der Außenwandkonstruktion.

(2) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwand-
bekleidungen müssen einschließlich der Dämmstoffe und
Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein. Dämm-
stoffe zwischen aneinander gebauten Außenwänden
müssen den Baustoffanforderungen der jeweiligen Wand
entsprechen, mindestens aber schwerentflammbar sein
und mit nichtbrennbaren Baustoffen verwahrt sein. Unter-
konstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen
sind zulässig, wenn eine Brandausbreitung auf und in die-
sen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist. Oberflächen
von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen dür-
fen im Brandfall nicht brennend abtropfen. Balkonbe-
kleidungen, die über die erforderliche Umwehrungshöhe
hinaus hochgeführt werden, müssen schwerentflammbar
sein.

(3) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossüber-
greifenden Hohl- oder Lufträumen wie Doppelfassaden
und hinterlüfteten Außenwandbekleidungen sind gegen
die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Gebäude der Ge-
bäudeklassen 1 bis 3.

§ 6

Trennwände
(Zu § 27 Abs. 3 LBO)

(1) Trennwände sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nut-
zungseinheiten und anders genutzten Räumen, ausge-
nommen notwendigen Fluren,

2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder
erhöhter Brandgefahr,

3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten
Räumen im Kellergeschoss.

(2) Trennwände nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 müssen als
raumabschließende Bauteile die Feuerwiderstandsfähig-
keit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Ge-
schosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein.
Trennwände nach Absatz 1 Nr. 2 müssen als raumab-
schließende Bauteile feuerbeständig sein.

(3) Die Trennwände nach Absatz 1 sind bis zur Rohdecke,
im Dachraum bis unter die Dachhaut zu führen. Werden in
Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt,
ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile
feuerhemmend herzustellen.

(4) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 1 sind nur
zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche
Zahl und Größe beschränkt sind. Sie müssen feuerhem-
mende und selbstschließende Abschlüsse haben.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Wohngebäude der
Gebäudeklassen 1 und 2.

§ 7

Brandwände
(Zu § 27 Abs. 4 LBO)

(1) Brandwände sind erforderlich

1. als Gebäudeabschlusswand, wenn diese Abschluss-
wände an oder mit einem Abstand von weniger als
2,50 m gegenüber der Nachbargrenze oder mit einem
Abstand von weniger als 5 m zu bestehenden oder
baurechtlich zulässigen Gebäuden auf demselben
Grundstück errichtet werden, es sei denn, dass ein Ab-
stand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach
den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen
Gebäuden gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter
Gebäude in Abständen von nicht mehr als 40 m,

3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaft-
lich genutzter Gebäude in Brandabschnitte von nicht
mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt, wobei größere
Brandabschnitte mit Brandwandabständen bis 60 m



möglich sind, wenn die Nutzung des Gebäudes dies
erfordert und keine Bedenken wegen des Brand-
schutzes bestehen,

4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden
und angebauten landwirtschaftlich genutzten Gebäu-
den sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohn-
teil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines
Gebäudes.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht für

1. Vorbauten nach § 5 Abs. 6 Nr. 2 LBO, soweit ihre 
seitlichen Wände von dem Nachbargebäude oder der
Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer
eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 
1,25 m beträgt,

2. Wände bis 5 m Breite nach § 5 Abs. 7 Satz 2 LBO,

3. Gebäude oder Gebäudeteile, die nach § 6 Abs. 1 LBO
in den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstands-
flächen zulässig sind und zu Nachbargrenzen Wände
ohne Öffnungen haben,

4. Wände, die gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 LBO die Abstände
nicht einhalten, soweit die verwendeten Dämmstoffe
nichtbrennbar sind, und

5. Wände, die mit einem Winkel von mehr als 75° zu
Nachbargrenzen oder zu bestehenden oder baurecht-
lich zulässigen Gebäuden stehen, soweit Öffnungen 
in diesen Wänden zu Nachbargrenzen einen Abstand
von 1,25 m beziehungsweise zu Öffnungen von beste-
henden oder baurechtlich zulässigen Gebäuden einen
Abstand von 2,5 m einhalten.

(3) Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mecha-
nischer Beanspruchung feuerbeständig sein und aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Anstelle von Brand-
wänden nach Satz 1 sind zulässig

1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch
unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hoch-
feuerhemmend sind,

2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuer-
hemmende Wände,

3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäude-
abschlusswände ohne Öffnungen, die von innen nach
außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden
und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens je-
doch feuerhemmender Bauteile, und von außen nach
innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger
Bauteile haben,

4. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 feuerbeständige
Wände, wenn der umbaute Raum des landwirtschaft-
lich genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils nicht
größer als 2000 m3 ist.

(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen
und in allen Geschossen übereinander angeordnet sein.
Abweichend davon dürfen anstelle innerer Brandwände
Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn

1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie die Verbindung zwischen die-
sen Wänden herstellen, feuerbeständig sind, aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen und keine Öffnungen
haben,

3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unter-
stützen, feuerbeständig sind und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen,

4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem
Geschoss oberhalb oder unterhalb des Versatzes feuer-
beständig sind und

5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des
Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so
getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere
Brandabschnitte nicht zu befürchten ist.

Für Wände nach Satz 2 gelten die Absätze 5 bis 9 sinn-
gemäß.

(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu
führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits
0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte aus nicht-
brennbaren Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen
brennbare Teile des Daches nicht hinweggeführt werden.
Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brand-
wände mindestens bis unter die Dachhaut zu führen. Ver-
bleibende Hohlräume sind vollständig mit nichtbrenn-
baren Baustoffen auszufüllen.

(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zu-
sammenstoßen, durch eine Brandwand getrennt werden,
so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke
mindestens 5 m betragen. Dies gilt nicht, wenn der Win-
kel der inneren Ecke mehr als 120 Grad beträgt oder
mindestens eine Außenwand auf 5 m Länge als öffnungs-
lose feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen ausgebildet ist.

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über
Brandwände nicht hinweggeführt werden. Außenwand-
konstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung
begünstigen können, wie Doppelfassaden oder hinter-
lüftete Außenwandbekleidungen, dürfen ohne besondere
Vorkehrungen über Brandwände nicht hinweggeführt
werden. Bauteile dürfen in Brandwände nur soweit
eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit nicht
beeinträchtigt wird; für Leitungen, Leitungsschlitze und
Schornsteine gilt dies entsprechend.

(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind
in inneren Brandwänden nur zulässig, wenn sie auf 
die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe be-
schränkt sind; die Öffnungen müssen selbstschließende
Abschlüsse in der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand
haben.

(9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Ver-
glasungen nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung
erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind.
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(10) Die Absätze 4 bis 9 gelten entsprechend auch für
Wände, die nach Absatz 3 Satz 2 anstelle von Brand-
wänden zulässig sind.

§ 8

Decken
(Zu § 27 Abs. 5 LBO)

(1) Decken und ihre Anschlüsse müssen

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhem-
mend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhem-
mend

sein. Soweit die Feuerwehr nicht innerhalb der vorgese-
henen Hilfsfrist über die erforderlichen Rettungsgeräte
verfügt und kein zweiter baulicher Rettungsweg vorhan-
den ist, müssen bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 mit
mehr als 10 m Höhe im Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO
die Decken feuerbeständig sein. Die Sätze 1 und 2 gelten

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Auf-
enthaltsräume möglich sind; § 6 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt,

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die
als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss müssen Decken

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbestän-
dig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhem-
mend

sein. Decken müssen feuerbeständig sein

1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter
Brandgefahr, ausgenommen in Wohngebäuden der
Gebäudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und
dem Wohnteil eines Gebäudes.

(3) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstands-
fähigkeit vorgeschrieben ist, sind nur zulässig

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr
als insgesamt 400 m2 in nicht mehr als zwei Geschos-
sen,

im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforder-
liche Zahl und Größe beschränkt sind und Abschlüsse
mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben.

(4) Tragende oder aussteifende Decken, die feuerbe-
ständig sein müssen, sind aus brennbaren Baustoffen
zulässig, wenn der Feuerwiderstand dieser Decken dem
feuerbeständiger Decken entspricht und diese Decken so
hergestellt und eingebaut werden, dass Feuer und Rauch
nicht in andere Geschosse übertragen werden können.

§ 9

Dächer
(Zu § 27 Abs. 6 und § 16 LBO)

(1) Bedachungen, die die Anforderungen nach § 27
Abs. 6 LBO (harte Bedachung) nicht erfüllen, sind zu-
lässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn
die Gebäude

1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von min-
destens 12 m,

2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter
Bedachung einen Abstand von mindestens 15 m,

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Beda-
chungen, die die Anforderungen nach § 27 Abs. 6 LBO
nicht erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 m und

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Auf-
enthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr
als 50 m3 Brutto-Rauminhalt einen Abstand von min-
destens 5 m

einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten
müssen, genügt bei Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2 in den Fällen

1. von Satz 1 Nr. 1 ein Abstand von mindestens 6 m,

2. von Satz 1 Nr. 2 ein Abstand von mindestens 9 m,

3. von Satz 1 Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(2) § 27 Abs. 6 LBO und Absatz 1 gelten nicht für

1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstät-
ten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt,

2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen; brennbare Fugendichtungen und brenn-
bare Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind
zulässig, 

3. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebäuden,

4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nicht-
brennbaren Baustoffen,

5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen,
wenn die Eingänge nur zu Wohnungen führen.

(3) Abweichend von Absatz 1 sind

1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Bau-
stoffen in harten Bedachungen und

2. begrünte Bedachungen

zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brand-
beanspruchung von außen durch Flugfeuer und strah-
lende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen
hiergegen getroffen werden.

(4) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten,
lichtdurchlässige Bedachungen, Lichtkuppeln und Ober-
lichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer
nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke
übertragen werden kann. Von Brandwänden und von
Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind,
müssen mindestens 1,25 m entfernt sein



1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Be-
dachung, wenn diese Wände nicht mindestens 30 cm
über die Bedachung geführt sind,

2. Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brenn-
baren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Wände
gegen Brandübertragung geschützt sind.

(5) Dächer von traufseitig aneinander gebauten Ge-
bäuden müssen als raumabschließende Bauteile für eine
Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließ-
lich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuer-
hemmend sein. Öffnungen in diesen Dachflächen und
Fenster in Dachaufbauten müssen waagerecht gemessen
mindestens 2 m von der Brandwand oder der Wand, die
anstelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein. Bei
traufseitig benachbarten Gebäuden müssen Öffnungen in
Dachflächen und Fenster in Dachaufbauten 2 m Abstand
zur Grenze beziehungsweise 4 m Abstand zu solchen
Öffnungen des benachbarten Gebäudes auf demselben
Grundstück einhalten.

(6) Dächer, die an Außenwände mit höher liegenden
Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfähigkeit an-
schließen, müssen innerhalb eines Abstands von 5 m von
diesen Wänden als raumabschließende Bauteile für eine
Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließ-
lich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die
Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils
haben, an den sie angebaut werden. Dies gilt nicht für
Anbauten an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.

(7) Dächer an Verkehrsflächen und über Eingängen müs-
sen Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herabfallen
von Schnee und Eis haben, wenn dies die Verkehrssi-
cherheit erfordert.

(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind
sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen.

§ 10

Treppen
(Zu § 28 Abs. 1 LBO)

(1) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als not-
wendige Treppen unzulässig. In Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern
als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum
zulässig.

(2) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen
angeschlossenen Geschossen zu führen; sie müssen mit
den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein.
Dies gilt nicht für Treppen

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, 

2. nach § 28 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 LBO.

(3) Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerhemmend und
aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrenn-
baren Baustoffen,

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus nichtbrenn-
baren Baustoffen oder feuerhemmend

sein. Tragende Teile von Außentreppen nach § 28 Abs. 2
Satz 4 Nr. 3 LBO für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis
5 müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(4) Die nutzbare Breite notwendiger Treppen muss
mindestens 1 m, bei Treppen in Wohngebäuden der Ge-
bäudeklassen 1 und 2 mindestens 0,8 m betragen. Dies
gilt nicht für Treppen in mehrgeschossigen Wohnungen.
Für Treppen mit geringer Benutzung können geringere
Breiten zugelassen werden.

(5) Treppen müssen mindestens einen festen und griff-
sicheren Handlauf haben. Dies gilt nicht für Treppen

1. in mehrgeschossigen Wohnungen,

2. in Höhe des Geländes oder mit einer Absturzhöhe von
nicht mehr als 1 m,

3. mit nicht mehr als fünf Stufen oder

4. von Anlagen, die nicht umwehrt werden müssen.

(6) Treppenstufen dürfen nicht unmittelbar hinter einer
Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt.
Zwischen Treppe und Tür ist in diesen Fällen ein Trep-
penabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein muss,
wie die Tür breit ist. 

§ 11

Notwendige Treppenräume, Ausgänge
(Zu § 28 Abs. 2 LBO)

(1) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines
Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen
notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 
35 m Entfernung erreichbar sein. Übereinander liegende
Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Aus-
gänge in notwendige Treppenräume oder ins Freie haben.
Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich,
müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegenge-
setzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz
sind.

(2) Jeder notwendige Treppenraum muss an einer
Außenwand liegen und einen unmittelbaren Ausgang ins
Freie haben. Innenliegende notwendige Treppenräume
sind zulässig, wenn ihre Nutzung ausreichend lang nicht
durch Raucheintritt gefährdet werden kann. Sofern der
Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht un-
mittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem
notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Trep-
penläufe,

2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände
des Treppenraumes erfüllen,

3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu not-
wendigen Fluren haben und
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4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen
zu notwendigen Fluren, sein.

(3) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als
raumabschließende Bauteile

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von
Brandwänden haben,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätz-
licher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhem-
mend sein und

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend
sein.

Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppen-
räumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
und durch andere an diese Außenwände anschließende
Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden kön-
nen. Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume
muss als raumabschließendes Bauteil die Feuerwider-
standsfähigkeit der Decken des Gebäudes haben; dies
gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die
Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen.

(4) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach
Absatz 2 Satz 3 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und
Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben,

3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen beste-
hen.

(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach
Absatz 2 Satz 3 müssen Öffnungen

1. zu Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche
von mehr als 200 m2, ausgenommen Wohnungen, zu
Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen,
Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlichen
Räumen mindestens feuerhemmende, rauchdichte und
selbstschließende Abschlüsse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschlüsse,

3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten, ausge-
nommen Wohnungen, mindestens dicht- und selbst-
schließende Abschlüsse und

4. zu Wohnungen mindestens dichtschließende Ab-
schlüsse

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse
dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte ent-
halten, wenn der Abschluss insgesamt die Anforderun-
gen nach Satz 1 erfüllt und nicht breiter als 2,50 m ist.

An notwendige Treppenräume dürfen in einem Geschoss
nicht mehr als vier Wohnungen oder Nutzungseinheiten
vergleichbarer Größe unmittelbar angeschlossen sein.

(6) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten
sein. Innenliegende notwendige Treppenräume müssen

in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO
von mehr als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(7) Notwendige Treppenräume müssen belüftet werden
können. Für an der Außenwand liegende notwendige
Treppenräume sind dafür in jedem oberirdischen Ge-
schoss unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem
freien Querschnitt von mindestens 0,50 m2 erforderlich,
die geöffnet werden können. Für innenliegende not-
wendige Treppenräume und notwendige Treppenräume
in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO
von mehr als 13 m ist an der obersten Stelle eine Öffnung
zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 1 m2 erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss
sowie vom obersten Treppenabsatz aus geöffnet werden
können.

(8) Sicherheitstreppenräume nach § 15 Abs. 5 Satz 2
LBO müssen folgenden Anforderungen genügen:

1. Sie müssen an einer Außenwand liegen oder vom
Gebäude abgesetzt sein und in allen angeschlossenen
Geschossen ausschließlich über unmittelbar davor
liegende offene Gänge erreichbar sein; diese offenen
Gänge müssen im freien Luftstrom liegen.

2. Die Wände müssen auch als Raumabschluss densel-
ben Feuerwiderstand wie tragende Wände haben und
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Öffnungen
in diesen Wänden müssen ins Freie führen und dichte
Abschlüsse aufweisen.

3. Die Treppen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

4. Die Türen müssen rauchdicht und selbstschließend,
bei innenliegenden Sicherheitstreppenräumen feuer-
hemmend und selbstschließend sein.

5. Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein.

Innenliegende Sicherheitstreppenräume sind zulässig,
wenn durch andere Maßnahmen sichergestellt ist, dass
sie ebenso sicher sind wie Sicherheitstreppenräume nach
Satz 1.

§ 12

Notwendige Flure, offene Gänge
(Zu § 28 Abs. 3 LBO)

(1) Notwendige Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
ausgenommen in Kellergeschossen,

3. innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von Nut-
zungseinheiten mit nicht mehr als 200 m2,

4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder
Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400 m2;
das gilt auch für Teile größerer Nutzungseinheiten,
wenn diese Teile nicht größer als 400 m2 sind, Trenn-
wände nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 haben und jeder Teil un-
abhängig von anderen Teilen Rettungswege nach § 15
Abs. 3 LBO hat.



(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, dass sie für
den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen, mindes-
tens jedoch 1,25 m. In den Fluren ist eine Folge von
weniger als drei Stufen unzulässig. Rampen mit einer
Neigung bis zu 6 Prozent sind zulässig.

(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschließbare,
rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse in Rauch-
abschnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen
nicht länger als 30 m sein. Die Abschlüsse sind bis an 
die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis an die Unterdecke
der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuer-
hemmend ist. Notwendige Flure mit nur einer Flucht-
richtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum führen,
dürfen nicht länger als 15 m sein. Die Sätze 1 bis 4 gelten
nicht für offene Gänge nach Absatz 5.

(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als raumab-
schließende Bauteile feuerhemmend, in Kellergeschos-
sen, deren tragende und aussteifende Bauteile feuer-
beständig sein müssen, feuerbeständig sein. Die Wände
sind bis an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an die
Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unter-
decke feuerhemmend und ein demjenigen nach Satz 1
vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. Türen in
diesen Wänden müssen dicht schließen; Öffnungen zu
Lagerbereichen im Kellergeschoss müssen feuerhem-
mende und selbstschließende Abschlüsse haben.

(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit 
nur einer Fluchtrichtung, die als offene Gänge vor den
Außenwänden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entspre-
chend. Fenster sind in diesen Außenwänden ab einer
Brüstungshöhe von 1,20 m zulässig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gängen nach
Absatz 5 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in aus-
reichender Dicke haben und

3. Bodenbeläge aus mindestens schwerentflammbaren
Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für Gebäude der
Gebäudeklasse 3.

Einbauten, Bekleidungen, Unterdecken und Dämmstoffe
können aus schwerentflammbaren Baustoffen zugelas-
sen werden, wenn keine Bedenken wegen des Brand-
schutzes bestehen.

§ 13

Fenster, Türen, sonstige Öffnungen
(Zu § 28 Abs. 4 und § 16 LBO)

(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos vom
Erdboden, vom Innern des Gebäudes, von Loggien oder
Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen
wie Aufzüge, Halterungen oder Stangen anzubringen,
die eine Reinigung von außen ermöglichen.

(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum
Fußboden allgemein zugänglicher Verkehrsflächen her-
abreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht er-
kannt werden können. Weitere Schutzmaßnahmen sind
für größere Glasflächen vorzusehen, wenn dies die Ver-
kehrssicherheit erfordert.

(3) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens
eine Öffnung ins Freie haben, um eine Rauchableitung
zu ermöglichen. Gemeinsame Kellerlichtschächte für
übereinander liegende Kellergeschosse sind unzulässig.

(4) Fenster, die als Rettungswege nach § 15 Abs. 5 Satz 1
LBO dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m breit
und 1,20 m hoch sein und nicht höher als 1,20 m über der
Fußbodenoberkante angeordnet sein; eine Unterschrei-
tung dieser Maße bis minimal 0,6 m Breite im Lichten
und 0,9 m Höhe im Lichten ist im Benehmen mit der für
den Brandschutz zuständigen Dienststelle dann möglich,
wenn das Rettungsgerät der Feuerwehr die betreffende
Öffnung nicht einschränkt. Sie müssen von innen ohne
Hilfsmittel vollständig zu öffnen sein. Liegen diese
Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf
ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1,0 m
entfernt sein.

§ 14

Aufzugsanlagen
(Zu § 29 LBO)

(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene
Fahrschächte haben, um eine Brandausbreitung in andere
Geschosse ausreichend lang zu verhindern. In einem
Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge
ohne eigene Fahrschächte sind zulässig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausge-
nommen in Hochhäusern,

2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinan-
der in Verbindung stehen dürfen,

4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;

sie müssen sicher umkleidet sein.

(2) Die Fahrschachtwände müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und
aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhem-
mend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müs-
sen schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben. Fahrschacht-
türen und andere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit
erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzu-
stellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1
nicht beeinträchtigt werden.
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(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung
zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, min-
destens jedoch 0,1 m2 haben. Die Lage der Rauchaus-
trittsöffnungen muss so gewählt werden, dass der Rauch-
austritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird.

(4) Aufzüge nach § 29 Abs. 2 Satz 2 LBO müssen von
allen Nutzungseinheiten in dem Gebäude und von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche aus stufenlos erreichbar sein.
Haltestellen im obersten Geschoss und in den Keller-
geschossen sind nicht erforderlich, wenn sie nur unter
besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden können.

(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen
eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,1 m Breite
und 2,1 m Tiefe, zur Aufnahme eines Rollstuhls von
mindestens 1,1 m Breite und 1,4 m Tiefe haben; Türen
müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,9 m haben. In einem Aufzug für Rollstühle und
Krankentragen darf der für Rollstühle nicht erforderliche
Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließbare
Tür abgesperrt werden. Vor den Aufzügen muss eine aus-
reichende Bewegungsfläche vorhanden sein.

(6) Aufzüge, die Haltepunkte in mehr als einem Rauch-
abschnitt haben, müssen über eine Brandfallsteuerung
mit Rauchmeldern an mindestens einem Haltepunkt in
jedem Rauchabschnitt verfügen.

§ 15

Lüftungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen,
Warmluftheizungen

(Zu § 30 LBO)

(1) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und
Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein
Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und
Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungs-
leitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die
eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur
überbrücken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend
lang nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen
hiergegen getroffen sind.

(2) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Ge-
rüche und Staub nicht in andere Räume übertragen.

(3) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen ein-
geführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungs-
leitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von
Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen
der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen.
Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsan-
lage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen
unzulässig.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht

1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr
als insgesamt 400 m2 in nicht mehr als zwei Ge-
schossen.

(5) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmlufthei-
zungen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

§ 16

Leitungen, Installationsschächte und -kanäle
(Zu § 31 LBO)

(1) Leitungen, Installationsschächte und -kanäle dürfen
durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuer-
widerstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchge-
führt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend
lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hier-
gegen getroffen sind. Dies gilt nicht

1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr
als insgesamt 400 m2 in nicht mehr als zwei Geschos-
sen.

(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach
§ 11 Abs. 2 Satz 3 und in notwendigen Fluren sind
Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als
Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich ist.

(3) Für Installationsschächte und -kanäle gilt § 15 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2 entsprechend.

§ 17

Kleinkläranlagen, Gruben, 
Anlagen für Abfall- und Reststoffe

(Zu § 33 LBO)

(1) Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasserdicht 
und ausreichend groß sein. Sie müssen eine dichte und
sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungs-
öffnungen haben. Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien
aus zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu entlüften,
dass Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belästigun-
gen nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserent-
sorgungsanlagen müssen geschlossen, dicht und, soweit
erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein. Geschlos-
sene Abwassergruben dürfen nur mit Zustimmung der
Wasserbehörde zugelassen werden, wenn keine gesund-
heitlichen und wasserwirtschaftlichen Bedenken be-
stehen.

(2) Abgänge aus Toiletten ohne Wasserspülung sind in
eigene, geschlossene Gruben einzuleiten. In diese Gru-
ben darf kein Abwasser eingeleitet werden.

(3) Zur vorübergehenden Aufbewahrung fester Abfall-
und Reststoffe sind auf dem Grundstück geeignete Plätze
für bewegliche Behälter vorzusehen oder geeignete Ein-
richtungen herzustellen. Ortsfeste Behälter müssen dicht
und aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. Sie sind außer-



halb der Gebäude aufzustellen. Die Anlagen sind so
herzustellen und anzuordnen, dass Gefahren sowie er-
hebliche Nachteile oder Belästigungen, insbesondere
durch Geruch oder Geräusch, nicht entstehen. Feste Ab-
fallstoffe dürfen innerhalb von Gebäuden vorübergehend
aufbewahrt werden, in Gebäuden der Gebäudeklassen 3
bis 5 jedoch nur, wenn die dafür bestimmten Räume 

1. Trennwände und Decken als raumabschließende Bau-
teile mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden
Wände aufweisen,

2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum mit
feuerhemmenden und selbstschließenden Abschlüssen
haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden können und

4. eine ständig wirksame Lüftung haben.

§ 18

Anwendung gewerberechtlicher Vorschriften
(Zu § 73 Abs. 8 Nr. 2 LBO)

(1) Für Aufzugsanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a und b der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777),
zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom
18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2768, 2778), die weder
gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und
in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer be-
schäftigt werden, gelten die §§ 2, 12, 14 bis 21 und 25 bis
27 BetrSichV entsprechend.

(2) Soweit durch die in Absatz 1 genannten gewerbe-
rechtlichen Vorschriften Zuständigkeitsregelungen be-
rührt sind, entscheiden bei Anlagen im Anwendungs-
bereich der Landesbauordnung die Baurechtsbehörden
im Benehmen mit den Gewerbeaufsichtsbehörden.

§ 19

Ordnungswidrigkeiten
(Zu § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Ordnungswidrig nach § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 2 oder Satz 3 oder Abs. 3 
Satz 3 oder Satz 4 Zu- oder Durchgänge oder Zu- 
oder Durchfahrten für die Feuerwehr durch Einbauten
einengt oder

2. entgegen § 2 Abs. 4 die Zu- oder Durchfahrten, Auf-
stellflächen oder Bewegungsflächen für die Feuer-
wehr nicht freihält.

§ 20

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. März 2010 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Allgemeine Ausführungsverordnung des

Wirtschaftsministeriums zur Landesbauordnung vom
17. November 1995 (GBl. S. 836), zuletzt geändert durch
Artikel 69 der Verordnung vom 25. April 2007 (GBl.
S. 252, 259), außer Kraft.

stuttgart, den 5. Februar 2010 Pfister

Bekanntmachung 
des Wirtschaftsministeriums 

Baden-Württemberg 

Vom 18. Januar 2010

Aufgrund von § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Einheitliche
Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg vom
1. Dezember 2009 (GBl S. 679) werden – zusätzlich zu
den am 15. Dezember 2009 bekannt gemachten Land-
und Stadtkreisen (GBl. S. 799) – ab dem 1. März 2010
folgende weitere Land- und Stadtkreise die Aufgaben
des Einheitlichen Ansprechpartners wahrnehmen:

– Landkreis Heidenheim

– Zollernalbkreis

– Stadtkreis Mannheim

stuttgart, den 18. Januar 2010 Pfister

Verordnung
des Regierungspräsidiums Tübingen

über den Bannwald
»Untereck«

Vom 27. Januar 2010

Auf Grund von §§ 32, 36 Abs.1 Landeswaldgesetz
(LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 (GBl.
S. 685), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ersten Ge-
setzes zur Umsetzung der Föderalismusreform und zum
Bürokratieabbau im Geschäftsbereich des Ministeriums
für Ernährung und Ländlichen Raum vom 10. November
2009 (GBl. S. 645, 658), wird verordnet:

§ 1

Erklärung zum Bannwald

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet
der Stadt Albstadt, Gemarkung Laufen, werden zum
Bannwald erklärt.

Der Bannwald führt die Bezeichnung »Untereck«.
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